
dischen Berichten — einmal weist er auf die Notwendigkeit der Vorberei¬
tung der vollständigen Integration in das französische Zollsystem und dann
wieder auf den Verfall der deutschen Währung hin 32 — bestätigt, daß in
diesem Prozeß der Durchsetzung des Franc im Saargebiet französischen In¬
teressen gedient werden sollte.
Blieb in der Frage der Einführung der französischen Währung auf Grund
der besonderen wirtschaftlichen Verhältnisse die Einmütigkeit der Kommis¬
sion erhalten und konnte man den Rat des Völkerbundes von der Not¬
wendigkeit dieser Entwicklung überzeugen, so rief eine andere Frage schwere
Kontroversen hervor. Eine interne Auseinandersetzung entbrannte zwischen
Waugh einerseits und Rault und Lambert andererseits über den Bau der
französischen Zollhäuser an der saarländischen Grenze. Während Waugh
die These vertrat, daß die Erfüllung des Vertrages in dieser Hinsicht, näm¬
lich die Voraussetzungen zu schaffen für die restlose Eingliederung des Saar¬
gebietes in das französische Zollsystem im Jahre 1925, Aufgabe des fran¬
zösischen Staates sei, betonten Rault und besonders hartnäckig auch Lam¬
bert, daß die Kommission dafür zu sorgen habe, daß bis zum Jahre 1925
alles so vorbereitet sei, daß die Zolleingliederung reibungslos funktioniere.
Waugh konnte sich insofern durchsetzen, als er wenigstens erreichte, daß
seine finanziellen Forderungen für den Bau der Zollhäuser vom französi¬
schen Staat berücksichtigt werden mußten 33 . Dieser Vorgang erhellt beson¬
ders klar, wie sich die französische Präsidentschaft und die profranzösische
Mehrheit in der Kommission auswirkten. Man ergriff Initiativen und dachte
an Konsequenzen, um alle Chancen Frankreichs im Saarstatut durch die
Kommission selbst zu nutzen.
Zu dieser Erweiterung der wirtschaftlichen Abhängigkeit der Saar von
Frankreich kam die Anwesenheit des französischen Militärs. Sie widersprach
den Vertragsbestimmungen 34

, entsprach aber den ursprünglich von Frank¬
reich erhobenen Forderungen 35 . Mit der Begründung, daß die französischen
Truppen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und zum Schutz

32 Hirsch, Die Saar von Genf, S. 32f., stellt richtig diesen Zwiespalt in den Dar¬
legungen Raults heraus.

33 Aufschluß darüber geben: S.D.N. Com. d. Gouv. Pr. V., Sitzungen v. 13. 7. 1921,
S. 295—297; v. 16. 12. 1921, S. 430—434; S.D.N. Archives des Sections du Secréta¬
riat, Section Politique, Sarre Nr. 57, Aktenstück Waugh: persönliche Korrespondenz
Waughs mit Colban und Gilchrist. Der Norweger Colban war Direktor der Minori¬
tätenabteilung im Sekretariat des Völkerbundes und damit für die Saar zuständig.
Der Amerikaner Gilchrist war sein Sachbearbeiter für die Saarfragen.

34 S.D.N. J.O. 1,2 (1920), S. 47: Bereits der Bericht von Caclamanos vom 13. 2. 1920
setzte diese Deutung voraus, wenn er in bezug auf § 30 des Saarstatuts ausführte:
„Hieraus ergibt sich, daß sie (die Reg.-Kom.) bis zu der in dem erwähnten § 30 vor¬
gesehenen Errichtung einer saarländischen Gendarmerie die völlige oder teilweise
Beibehaltung oder Rückberufung der zur Aufrechterhaltung der Ordnung berufenen
Truppen verlangen kann, falls ein Bedürfnis hierfür besteht.“ (Deutsche Übersetzung
aus Deutsches Weißbuch, S. 67). Der Rat drängte in der Folge immer wieder auf
Ausbau der Gendarmerie und Verminderung der französischen Truppen; das geht
besonders auch aus zahlreichen Besprechungen und Briefen geheimen Charakters
hervor. S.D.N. Archives des Sections du Secrétariat, Section Politique, Sarre Nr. 57,9:
Troupes françaises — Gendarmerie.

35 Vgl. dazu: Deutsches Weißbuch, S. 10.
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